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§ 22 ArbVG Begriff und
Voraussetzungen

 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Das Bundeseinigungsamt hat auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der Arbeitnehmer bei

Vorliegen der im Abs. 3 angeführten Voraussetzungen Mindestentgelte und Mindestbeträge für den Ersatz von

Auslagen festzusetzen. Die in der Erklärung festgesetzten Mindestentgelte und Mindestbeträge für den Ersatz von

Auslagen werden als Mindestlohntarif bezeichnet.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

2. (3)Ein Mindestlohntarif darf nur für Gruppen von Arbeitnehmern festgesetzt werden, für die ein Kollektivvertrag

nicht abgeschlossen werden kann,

1. 1.weil kollektivvertragsfähige Körperschaften auf Arbeitgeberseite nicht bestehen und

2. 2.sofern eine Regelung von Mindestentgelten und Mindestbeträgen für den Ersatz von Auslagen durch die

Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung nicht erfolgt ist.
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